
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

der Übelein Baustoffe GmbH (Stand: 2025)

I. Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Diese Lieferungs-  und Zahlungsbedingungen gelten  für  alle  Verträge,  Lieferungen und
Leistungen als vereinbart. Sie gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen,
auch  wenn  sie  nicht  nochmals  ausdrücklich  vereinbart  werden. Die  Lieferungs-  und
Zahlungsbedingungen  werden  mit  Auftragserteilung  als  ausschließlich  maßgeblich
anerkannt.  Anders  lautende  (Einkaufs-)  Bedingungen  des  Käufers  bedürfen  der
schriftlichen  Bestätigung;  ansonsten  sind  entgegenstehende  oder  abweichende
Bedingungen des Kunden für uns unverbindlich, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich
widersprochen  oder  die  Lieferung  vorbehaltlos  ausgeführt  haben.  Mündliche
Nebenabreden sind unwirksam.

1. Wir betreiben ausschließlich Baustoffhandel und stellen selbst keine Waren her. Alle
Angaben über die Qualität und Beschaffenheit der Ware beruhen deshalb allein auf
den Angaben des Herstellers oder sonstigen Lieferanten. Wir prüfen diese Angaben
nur auf offensichtliche Unrichtigkeit, sind darüber hinaus aber weder in der Lage,
diese Angaben zu überprüfen noch die grundsätzliche Verwendbarkeit der Ware für
den Zweck, für den sie hergestellt ist, zu beurteilen, oder ob die Ware für den von
unserem  Kunden  vorgesehenen  Zweck  geeignet  ist.  Mit  produktionsbedingten
Abweichungen, insbesondere dem leicht unterschiedlichen Ausfallen verschiedener
Produktionschargen  muss  gerechnet  werden.  Soweit  wir  den  Kunden  beraten,
betrifft unsere Beratungsleistung allein die Qualität und Beschaffenheit der Ware,
ihre grundsätzliche Verwendbarkeit und die allgemeinen Einsatzmöglichkeiten, nicht
jedoch die konkrete Verwendbarkeit  für  den geplanten Zweck im Rahmen eines
Bauvorhabens.  Eine  Mengenermittlung  durch  uns  erfolgt  ausschließlich
gefälligkeitshalber  und  unverbindlich,  wird  also  weder  als  wesentliche
Vertragspflicht  noch  als  vertragliche  Nebenpflicht  geschuldet,  noch  von  uns  in
Rechnung gestellt.  Wir übernehmen keine Haftung für unsere Mengenermittlung,
sondern  weisen  den  Kunden  hiermit  ausdrücklich  darauf  hin,  dass  die
erforderlichen Mengen ggf. von einem Bauingenieur oder Architekt ermittelt werden
müssen.  Unsere  Haftung  für  fehlerhafte  Mengenermittlung  wird  deshalb  hiermit
ausgeschlossen.  Wir  sind  nicht  zur  Rücknahme  überschüssiger  Mengen
verpflichtet.
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2. Unsere Angebote sind freibleibend. Eingehende Bestellungen werden für uns erst
durch  unsere  schriftliche  Bestätigung  verbindlich.  Erfolgt  keine  schriftliche
Bestätigung, dann durch Lieferung der bestellten Ware. Gleiches gilt für mündliche
Abreden und Erklärungen jeder Art.

3. Lieferungen frei Baustelle/frei Lager bedeutet Anlieferung ohne Abladen, befahrbare
Anfuhrstraße vorausgesetzt. Ist Abladen vereinbart, wird am Fahrzeug abgeladen.

4. Von uns angegebene Lieferzeiten sind stets unverbindlich. Wir bemühen uns, auf
Terminwünsche  unserer  Kunden  einzugehen,  übernehmen  jedoch  insoweit  für
Verspätungen  keinerlei  Haftung.  Höhere  Gewalt,  Streik,  unverschuldetes
Unvermögen auf  Seiten  des Unternehmers oder  eines seiner  Lieferanten sowie
ungünstige  Witterungsverhältnisse  verlängern  die  Lieferfrist  um  die  Dauer  der
Behinderung.

5. Offensichtliche  Mängel,  Transportschäden,  Fehlmengen  oder  Falschlieferungen
sind  unverzüglich   innerhalb  einer  Frist  von  14  Tagen  schriftlich  anzuzeigen;
andernfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsrechten ausgeschlossen.
Beanstandete Ware darf  weder  verarbeitet  noch eingebaut  werden -  auch nicht
teilweise. Im Geschäftsverkehr mit unseren kaufmännischen Kunden gelten §§ 377
f. HGB.

6. Soweit  wir  wegen  Lieferung  fehlerhafter  Ware  zur  Gewährleistung  gesetzlich
verpflichtet  sind,  werden  wir  nach  unserer  Wahl  nachbessern  oder  mangelfrei
Ersatz liefern; bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung hat unser
Kunde  nach  seiner  Wahl  Anspruch  auf  Herabsetzung  des  Kaufpreises  oder
Rückgängigmachung des Kaufvertrages.

7. Der Kaufpreis ist bei Lieferung fällig; die Gewährung eines Zahlungszieles bedarf
der Vereinbarung. Vereinbarte Skonti werden nur auf den Netto-Waren-Wert, also
nach  Abzug  von  Rabatt,  Fracht-  und  Frachtnebenkosten  sowie  Paletten  und
sonstiger  Nebenkosten  des  Verkäufers  vom  Nettobetrag  zuzüglich  gesetzlicher
Mehrwertsteuer  gewährt.  Wir  behalten  uns  vor,  Vorauszahlungen  oder
Sicherheitsleistungen zu verlangen.

8. Die  Ware  bleibt  bis  zur  Bezahlung  des  Kaufpreises  unser  Eigentum.  Im
Geschäftsverkehr mit unseren gewerblichen Kunden gelten die branchenüblichen
Eigentumsvorbehalte gemäß den unten folgenden Ausführungen.

9. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei
Zahlungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen bzw.
soweit sie nicht verbaut ist, von der Baustelle mitzunehmen.

10. Gerichtsstand im Geschäftsverkehr mit unseren vollkaufmännischen Kunden ist der
Sitz  unserer  Firma.  Wir  sind  grundsätzlich  nicht  bereit  und  verpflichtet,  an
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

11. Kundendaten werden entsprechend der EU-DSGVO behandelt. Details dazu sind
unseren gesonderten Datenschutzhinweisen (III.) zu entnehmen.
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II. Eigentumsvorbehalte im Geschäftsverkehr mit unseren gewerblichen Kunden

1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung des Kaufpreises und bis zur Tilgung
aller aus Geschäftsverbindung bereits bestehenden Kaufpreisforderungen und der
im  engen  Zusammenhang  mit  der  gelieferten  Ware  noch  entstehenden
Kaufpreisnebenforderungen  (Verzugszinsen,  Verzugsschaden  etc.)  als
Vorbehaltsware Eigentum des Verkäufers. Die Einstellung einzelner Forderungen in
eine laufende Rechnung oder die Saldoziehung und deren Anerkennung heben den
Eigentumsvorbehalt  nicht  auf.  Wird  im  Zusammenhang  mit  der  Bezahlung  des
Kaufpreises  durch  den  Käufer  eine  wechselmässige  Haftung  des  Verkäufers
begründet, so erlischt  der Eigentumsvorbehalt nicht vor Einlösung des Wechsels
durch den Käufer als Bezogenen. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist der Verkäufer
zur Rücknahme der Vorbehaltsware nach Mahnung berechtigt und der Käufer zur
Herausgabe verpflichtet.

2. Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so
erfolgt  die Verarbeitung für den Verkäufer,  ohne dass dieser hieraus verpflichtet
wird; die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung zusammen
mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der
neuen Sache nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen
Ware  zur  Zeit  der  Verarbeitung.  Wird  Vorbehaltsware  mit  nicht  dem  Verkäufer
gehörender Waren gemäß §§ 947, 948 BGB verbunden, vermischt oder vermengt,
so  wird  der  Verkäufer  Miteigentümer  entsprechend  den  gesetzlichen
Bestimmungen.  Erwirbt  der  Käufer  durch  Verbindung,  Vermischung  oder
Vermengung  Alleineigentum,  so  überträgt  er  schon  jetzt  an  den  Verkäufer
Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen
Ware zur Zeit der Verbindung, Vermischung oder Vermengung. Der Käufer hat in
diesen Fällen die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Sache,
die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der nachfolgenden Bestimmungen gilt,
unentgeltlich zu verwahren.

3. Wird Vorbehaltsware vom Käufer, allein oder zusammen mit nicht dem Verkäufer
gehörender  Ware,  veräußert,  so  tritt  der  Käufer  schon  jetzt  die  aus  der
Weiterveräußerung  entstehenden  Forderungen  in  Höhe  des  Wertes  der
Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an.
Wert der Vorbehaltsware ist der Rechnungsbetrag des Verkäufers zuzüglich eines
Sicherungsaufschlages von 35% (10% Wertabschlag, 4% § 171 Abs. 1 InsO,5% §
171 Abs. 2 InsO und Umsatzsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe), der jedoch außer
Ansatz  bleibt,  soweit  ihm  Rechte  Dritter  entgegenstehen.  Wenn  die
weiterveräußerte Vorbehaltsware im Miteigentum des Verkäufers steht, so erstreckt
sich  die  Abtretung  der  Forderungen  auf  den  Betrag,  der  dem  Anteilswert  des
Verkäufers am Miteigentum entspricht. Abschnitt II Nr. 1 Satz 2 gilt entsprechend für
den verlängerten Eigentumsvorbehalt; die Vorausabtretung gemäß Abschnitt II Nr. 3
Satz 1 und 3 erstreckt sich auch auf die Saldoforderung. 

4. Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil  in das Grundstück
eines Dritten eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die gegen den Dritten oder
gegen den, den es angeht, entstehenden Forderungen auf Vergütung in Höhe des
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Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf
Einräumung einer Sicherungshypothek ab; der Verkäufer nimmt die Abtretung an.
Abschnitt II Nr. 3 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.

5. Wird Vorbehaltsware vom Käufer als wesentlicher Bestandteil  in das Grundstück
des Käufers eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die aus der gewerbsmäßigen
Veräußerung  des  Grundstücks  oder  von  Grundstücksrechten  entstehenden
Forderungen in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten ab;
der  Verkäufer  nimmt  die  Abtretung  an.  Abschnitt  II  Nr.  3  Satz  2  und  3  gelten
entsprechend.

6. Der  Käufer  ist  zur  Weiterveräußerung,  zur  Verwendung  oder  zum  Einbau  der
Vorbehaltsware nur im übichen, ordnungsgemäßen Geschäftsgang und nur mit der
Maßgabe berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen im Sinne des Abschnitts
II Nr. 3,4 und 5 auf den Verkäufer tatsächlich übergehen. Zu anderen Verfügungen
über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpfändung oder Sicherungsübereignung,
ist der Käufer nicht berechtigt.

7. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer unter Vorbehalt des Widerrufs zur Einziehung
der gemäß Abschnitt II Nr. 3,4 und 5 abgetretenen Forderungen. Der Verkäufer wird
von  der  eigenen  Einziehungsbefugnis  keinen  Gebrauch  machen,  solange  der
Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen, auch gegenüber Dritten, nachkommt. Auf
Verlangen  des  Verkäufers  hat  der  Käufer  die  Schuldner  der  abgetretenen
Forderungen zu benennen und diesen die Abtretung anzuzeigen; der Verkäufer ist
ermächtigt, den Schuldnern die Abtretung auch selbst anzuzeigen.

8. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware oder in die
abgetretenen  Forderungen  hat  der  Käufer  den  Verkäufer  unverzüglich  unter
Übergabe der für den Widerspruch notwendigen Unterlagen zu unterrichten.

9. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder
Durchführung  eines  außergerichtlichen  Einigungsverfahrens  mit  den  Gläubigern
über die Schuldenbereinigung (§305 Abs. I Nr. 1 InsO) erlöschen das Recht zur
Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und die
Ermächtigung zum Einzug der abgetretenen Forderungen: bei einem Scheck- oder
Wechselprotest erlischt die Einzugsermächtigung ebenfalls.

10. Übersteigt der realisierbare Wert der eingeräumten Sicherheiten die zu sichernden
Forderungen aus Liefergeschäften um mehr als 35% (10% Wertabschlag, 4% § 171
Abs. 1 InsO, 5% § 171 Abs. 2 InsO und Umsatzsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe),
so ist der Verkäufer insoweit zur Rückübertragung oder Freigabe auf Verlangen des
Käufers verpflichtet. Als realisierbarer Wert sind, sofern der Verkäufer nicht einen
niedrigeren realisierbaren Wert der Vorbehaltsware nachweist, die Einkaufspreise
des Käufers oder bei Verarbeitung der Vorbehaltsware die Herstellungskosten des
Sicherungsgutes bzw. des Miteigentumsanteils anzusetzen, jeweils abzüglich eines
zulässigen Bewertungsabschlages von maximal 35 % der zu sichernden Forderung
(10  %  Wertabschlag,  4  %  §  171  Abs.  1  InsO,  5  %  §  171  Abs.  2  InsO  und
Umsatzsteuer  in  jeweils  gesetzlicher  Höhe)  wegen  möglicher  Mindererlöse.  Mit
Tilgung  aller  Forderungen  des  Verkäufers  aus  Liefergeschäften  gehen  das
Eigentum an der Vorbehaltsware und die abgetretenen Forderungen an den Käufer
über.
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III. Hinweise zum Datenschutz und Einwilligungserklärung

1. Im Folgenden informieren wir  über  die  Erhebung personenbezogener Daten bei
Geschäftsabschlüssen.  Personenbezogene  Daten  sind  alle  Daten,  die  auf  Sie
persönlich  beziehbar  sind,  also  z.  B.  Name,  Adresse,  E-Mail-Adressen,
Zahlungsdaten, bestellte Waren. Verantwortlicher gemäß Art. 4 Abs. 7 DSGVO ist
Michael Rattenhuber (Geschäftsführer)

2. Die Daten werden von uns erhoben, gespeichert und ggf. weitergegeben, soweit es
erforderlich  ist,  um  die  vertraglichen  Leistungen  zu  erbringen.  Die  Erhebung,
Speicherung  und  Weitergabe  erfolgt  mithin  zum  Zwecke  der  Erfüllung  des
Vertrages  und  auf  Grundlage  des  Art.6  Abs.1  S.1  lit.  b  DSGVO.  Eine
Nichtbereitstellung  dieser  Daten  kann  zur  Folge  haben,  dass  der  Vertrag  nicht
geschlossen werden kann. Wenn wir Ihnen Waren liefern, geben wir Ihre Daten an
das beauftragte Versandunternehmen weiter,  soweit diese zur Lieferung benötigt
werden. Eine weitergehende Verarbeitung erfolgt nur, wenn Sie eingewilligt haben
oder eine gesetzliche Erlaubnis vorliegt.

3. Ihre Zahlungsdaten werden je nach dem von Ihnen ausgewählten Zahlungsmittel
an  den entsprechenden Zahlungsdienstleister  übermittelt.  Die  Verantwortung für
Ihre  Zahlungsdaten  trägt  der  Zahlungsdienstleister.  Informationen  insbesondere
über  die  verantwortliche  Stelle  der  Zahlungsdienstleister,  die  Kontaktdaten  der
Datenschutzbeauftragten  der  Zahlungsdienstleister  und  die  Kategorien
personenbezogener Daten, die von den Zahlungsdienstleistern verarbeitet werden,
erhalten Sie unter der Internet-Adresse des Zahlungsdienstleisters.

4. Wir unterhalten aktuelle technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Schutzes
personenbezogener Daten. Diese werden dem aktuellen Stand der Technik jeweils
angepasst.

5. Sie haben das Recht, von uns jederzeit über die zu Ihnen bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten (Art.15  DSGVO)  Auskunft  zu  verlangen.  Dies  betrifft
auch  die  Empfänger  oder  Kategorien  von  Empfängern,  an  die  diese  Daten
weitergegeben werden und den Zweck der Speicherung. Zudem haben Sie das
Recht, unter den Voraussetzungen des Art.16 DSGVO die Berichtigung und/oder
unter den Voraussetzungen des Art.17 DSGVO die Löschung und/oder unter den
Voraussetzungen  des  Art.18  DSGVO  die  Einschränkung  der  Verarbeitung  zu
verlangen.  Ferner  können  Sie  unter  den  Voraussetzungen  des  Art.20  DSGVO
jederzeit eine Datenübertragung verlangen. Personenbezogene Daten werden nur
solange gespeichert,  als es zur jeweiligen Zweckerreichung erforderlich ist.  Dies
entspricht in der Regel der Vertragsdauer.

6. Im Fall einer Verarbeitung personenbezogener Daten zur Wahrnehmung von im 
öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben (Art.6 Abs.1 S.1 lit. e DSGVO) oder zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen (Art.6 Abs.1 S.1 lit. f DSGVO), können Sie 
der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widersprechen. Im Fall des Widerspruchs haben wir jede 
weitere Verarbeitung Ihrer Daten zu den vorgenannten Zwecken zu unterlassen, es 
sei denn, es liegen zwingende, schutzwürdige Gründe für eine Verarbeitung vor, die
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Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung ist zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich.

7. Alle  Informationswünsche,  Auskunftsanfragen,  Widerrufe  oder  Widersprüche  zur
Datenverarbeitung richten Sie bitte per E-Mail  an unseren Geschäftsführer unter
michael.rattenhuber@uebelein-bau.de. Für nähere Informationen verweisen wir auf
den vollständigen Text der DSGVO, welcher im Internet verfügbar ist.
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